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Nicht vergessen: Diverse Meldungen sind im Februar fällig 
 
Im Februar sind einige Meldungen durchzufüh-
ren, die nicht vergessen werden sollten. Die vor-
sätzliche Verletzung der Meldeverpflichtung ist 
nämlich als Finanzordnungswidrigkeit zu werten 
und kann mit einer Geldstrafe geahndet werden. 
Registrierkassen Jahresendbeleg 
Bei Verwendung einer elektronischen Registrierkas-
se vergessen Sie bitte nicht auf die verpflichtende 
Erstellung Ihres Jahresbeleges zum 31.12.2022 und 
die Überprüfung bis zum 15.2.2022. 

Honorare und Vergütungen an bestimmte selb-
ständig tätige Dritte 
Das Einkommensteuergesetz sieht für Unternehmer 
in bestimmten Fällen eine kalenderjahrbezogene 
Mitteilungspflicht von personen- und leistungsbezo-
genen Daten vor. Die Meldepflicht bezieht sich auf 
bestimmte Honorare und Vergütungen, die der Un-
ternehmer an bestimmte selbständig tätige Dritte 
bezahlt hat. 

Mitteilungspflichtig sind etwa Leistungen als Mitglied 
des Aufsichtsrates, Leistungen als Vortragender, 
Lehrender und Unterrichtender, sofern keine nicht-
selbständigen Einkünfte vorliegen. 

Eine Mitteilung kann unterbleiben, wenn das einer 
Person oder Personenvereinigung (Personenge-
meinschaft) im Kalenderjahr insgesamt bezahlte 
(Gesamt-)Entgelt einschließlich allfälliger Kostener-
sätze nicht mehr als € 900 und das (Gesamt-) Ent-
gelt einschließlich allfälliger Kostenersätze für jede 
einzelne Leistung nicht mehr als € 450 beträgt. 

Die Mitteilung für die Daten des Vorjahres muss im 
Wege der automationsgestützten Datenübertragung 
bis zum letzten Tag des Monats Februar, unter 
Verwendung des amtlichen Vordruckes E109a bis 
Ende Jänner des Folgejahres erfolgen. 

 

Mitteilung bei Auslandszahlungen 
Mitteilungen bei Auslandszahlungen betreffen Zah-
lungen ins Ausland für im Inland ausgeübte Leistun-
gen aus selbständiger Arbeit (z.B. Ärzte, Rechtsan-
wälte, Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler). Wei-
ters sind Auslandszahlungen bei Vermittlungsleis-
tungen, die von unbeschränkt Steuerpflichtigen 
erbracht werden oder sich auf das Inland beziehen, 
sowie bei kaufmännischer und technischer Beratung 
im Inland (z.B. Konsulententätigkeit) zu melden. Die 
Mitteilung kann unterbleiben, wenn die Zahlung an 
den einzelnen Leistungserbringer € 100.000 nicht 
übersteigt, ein Steuerabzug bei beschränkt Steuer-
pflichtigen erfolgte oder die Zahlung an eine auslän-
dische Körperschaft geleistet wurde, die einem zu-
mindest 15%igen-Steuersatz unterliegt.  

Auf elektronischem Weg ist die Mitteilung bis Ende 
Februar zu übermitteln. 

Jahreslohnzettel und Schwerarbeit 
Die Lohnzettel aller im Kalenderjahr beschäftigten 
Arbeitnehmer sind vom Unternehmer ohne beson-
dere Aufforderung grundsätzlich elektronisch bis 
Ende Februar an das Finanzamt zu übermitteln. Bis 
Ende Februar sind auch die Schwerarbeitsmeldun-
gen für das Jahr 2022 zu erstellen. Die Meldung 
muss dem zuständigen Krankenversicherungsträger 
grundsätzlich elektronisch mittels ELDA übermittelt 
werden. 

Spenden und Kirchenbeiträge 
Bestimmte Beträge (wie beispielsweise Spenden 
oder Kirchenbeiträge) werden automatisch als Son-
derausgaben berücksichtigt, wenn die empfangen-
den Organisationen diese an das Finanzamt mel-
den. Die Meldung für 2022 hat durch die betroffenen 
Organisationen bis Ende Februar 2023 zu erfolgen. 
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Schwerpunkte der Überprüfung durch Finanzpolizei und Finanzamt 
 
Die Finanzverwaltung hat bekannt gegeben, 
welche Prüfungsschwerpunkte durch Finanzpo-
lizei und Finanzamt in nächster Zukunft gesetzt 
werden. 
Die Finanz hat darüber informiert, dass folgende 
Prüfungsschwerpunkte zu erwarten sind: 

 Registrierkassenprüfung 

 COVID-19-Prüfung im Rahmen des CFPG 

 Arbeitszeitaufzeichnungen 

Registrierkassenprüfung 
Unternehmer, die betriebliche Einkünfte erzielen, 
müssen ab einem Nettojahresumsatz von € 15.000 
je Betrieb, sofern die Barumsätze (inkl. Bankomat-
kartenzahlungen, Kreditkarten) € 7.500 netto je 
Betrieb im Jahr überschreiten, eine elektronische 
Registrierkasse verwenden. Beispiele für Unter-
nehmen mit betrieblichen Einkünften sind Ärzte, 
Psychotherapeuten, Notare, Land- und Forstwirte, 
Apotheken, Lebensmittel- und Buchhandel, Gastro-
nomie- und Hotelbetriebe. 

Im Fokus der Finanzpolizei stehen vor allem die 
Monats- als auch die Jahresbelege der Regist-
rierkassen. Es ist zu beachten, dass die Überprü-
fung des Jahresbeleges (ob manuell oder auto-
matisiert) spätestens bis zum 15.2.2023 durchge-
führt werden muss. Falls die Prüfung erst nach dem 
15.2.2023 erfolgt, kann eine Finanzordnungswidrig-
keit erfüllt sein und eine Geldstrafe von bis zu € 
5.000 drohen. 

Weiters wird von der Finanzpolizei auch die Bele-
gerteilungspflicht genauer überprüft. Dies ge-
schieht häufig durch Mystery Shopping.  

Hinweis: Die Belegerteilungspflicht gilt für jeden 
Unternehmer ab dem ersten Barumsatz (egal, ob 
Kassenpflicht besteht oder nicht). Ausnahmen gibt 

es nur für Umsätze im Freien, Hütten-, Buschen-
schank-, Kantinenumsätze und gewisse Automa-
tenumsätze. 

COVID-19-Prüfung im Rahmen des COVID-19-
Förderungsgesetzes (CFPG) 
Im Zuge von Außenprüfungen erfolgt immer öfter 
eine nachträgliche Kontrolle der aufgrund der CO-
VID-19-Pandemie gewährten Förderungen (z.B. 
Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz, Ausfallsbonus, 
Verlustersatz oder Kurzarbeitshilfen) durch das 
Finanzamt. Dabei wird das Finanzamt als Gutachter 
für die Förderstelle tätig und nicht in ihrer Funktion 
als Abgabenbehörde. 

Im Rahmen dieser Förderungsprüfung ist über das 
Ergebnis eine Schlussbesprechung abzuhalten. In 
der Niederschrift dieser Schlussbesprechung sollte 
festgehalten werden, dass im Zuge der CFPG-
Prüfung keine Feststellungen getroffen wurden, da 
ein Prüfgutachten nur dann erstellt wird, wenn feh-
lerhafte Angaben oder sonstige Umstände entdeckt 
worden sind, die die Förderstelle zu einer zivilrecht-
lichen Rückforderung der Förderung veranlassen 
könnten.  

Sollte es Feststellungen geben, so hat das Finanz-
amt ein Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten 
hat keinen Bescheidcharakter und kann somit nur in 
einem Zivilverfahren widerlegt werden. 

Arbeitszeitaufzeichnungen 
Auch die Arbeitszeitaufzeichnungen werden regel-
mäßig durch Prüfungsorgane überprüft. Bei lücken-
haften oder fehlenden Grundaufzeichnungen kann 
es gemäß Arbeitszeitgesetz bereits bei leichten 
Übertretungen zu empfindlichen Strafen kommen. 

Im Falle einer Überprüfung durch die Finanzverwal-
tung unterstützen wir Sie gerne. 

 
 
 
 

Verordnung zur Ermittlung von Steuerdaten bei Kryptowährungen 
 
Der Finanzminister hat nun festgelegt, in wel-
cher Form die Angaben des Steuerpflichtigen zu 
erfolgen haben und wie bei Erwerben derselben 
Kryptowährung in zeitlicher Aufeinanderfolge 
die Anschaffungskosten anzusetzen sind. 
Im Rahmen der Ökosozialen Steuerreform wurde 
die Besteuerung von Kryptowährungen neu gere-
gelt. Einkünfte aus Kryptowährungen wurden in die 

Kapitalertragsteuer einbezogen. Aufgrund der Re-
form sind inländische Schuldner und Dienstleister, 
die die Kryptowährungen oder sonstigen Entgelte 
gutschreiben, ab dem Jahr 2024 verpflichtet, für 
Einkünfte aus Kryptowährungen einen Kapitaler-
tragsteuerabzug vorzunehmen. Ein freiwilliger 
Kapitalertragsteuerabzug kann bereits seit 2022 
erfolgen. 
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Dem Abzugsverpflichteten (z.B. heimische Kryp-
tobörsen) wird im Einkommensteuergesetz vorge-
geben, wie er bei der Ermittlung der relevanten Da-
ten (z.B. Anschaffungskosten und –zeitpunkt) für 
den Kapitalertragsteuerabzug vorzugehen hat. So 
hat der Abzugsverpflichtete die Anschaffungskos-
ten und den Anschaffungszeitpunkt auf Grundla-
ge der Angaben des Steuerpflichtigen (also dem 
Eigentümer der Kryptowährungen) anzusetzen, 
soweit beim Abzugsverpflichteten keine entgegen-
stehenden Daten vorhanden sind. 

Im Gesetzestext wird festgehalten, dass der Fi-
nanzminister mittels Verordnung die nähere Vor-
gangsweise festzulegen und dabei insbesondere 
vorzusehen hat, in welcher Form die Angaben des 
Steuerpflichtigen zu erfolgen haben und wie bei 
Erwerben derselben Kryptowährung in zeitlicher 
Aufeinanderfolge die Anschaffungskosten anzuset-
zen sind. Diese Verordnung wurde nun kürzlich 
kundgemacht.  

Übermittlung von Steuerdaten: 
Wie bereits erwähnt sind dem Abzugsverpflichteten 
der tatsächliche Anschaffungszeitpunkt bzw. die 
tatsächlichen Anschaffungskosten vom Steuerpflich-
tigen bekannt zu geben. Laut Verordnung handelt 
es sich dabei um folgende Steuerdaten: 

 das Anschaffungsdatum der Kryptowäh-
rung oder, wenn der Erwerb in zeitlicher 
Aufeinanderfolge erfolgt ist, der Anschaf-
fungszeitraum 

 die Anschaffungskosten der betreffenden 
Kryptowährung 

 die Information, ob seit Erwerb der betref-
fenden Kryptowährung ein steuerneutraler 
Tausch (Tausch einer Kryptowährung ge-
gen eine andere Kryptowährung) erfolgt ist. 

Der Abzugsverpflichtete hat die Angaben des Steu-
erpflichtigen auf deren Plausibilität zu überprüfen, 
wobei eine standardisierte automatisationsunter-
stützte Überprüfung erfolgen kann. Der Abzugs-
verpflichtete kann vom Steuerpflichtigen weitere 
Nachweise zu den Steuerdaten verlangen, soweit 
eine standardisierte Überprüfung nicht oder nicht 
erfolgreich vorgenommen wurde. 

Sind die Anschaffungskosten nicht bekannt, sind 
die Anschaffungskosten mit dem halben Erlös bzw. 
dem halben gemeinen Wert anzusetzen. In diesem 
Fall kommt es zu keiner Endbesteuerungswir-
kung des Kapitalertragsteuerabzugs und der Steu-
erpflichtige hat die Einkünfte im Veranlagungsweg 
zu erklären. 

 
 
 

Arbeitskräfteüberlassung: Abzugsteuer und 
Quellensteuerentlastung 

 
Seit September 2022 gilt eine neue Verordnung, 
in der der Quellensteuerabzug und die Rücker-
stattung bereits gezahlter Abzugsteuer für nach 
Österreich überlassene Arbeitskräfte neu gere-
gelt wird. 
Ausländische Arbeitskräfteüberlasser (Gesteller), 
die in Österreich keine Betriebsstätte haben und die 
an ein österreichisches Unternehmen (Beschäftiger) 
Arbeitskräfte überlassen, sind mit diesen Einkünften 
aus der Gestellung in Österreich beschränkt steuer-
pflichtig. Deshalb hat der österreichische Beschäfti-
ger vom zu zahlenden Gestellungsentgelt 20% Ab-
zugsteuer einzubehalten und an die Finanz abzu-
führen. 

Im Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens 
(DBA) steht aber in der Regel dem Ansässigkeits-
staat des Gestellers das Besteuerungsrecht an des-
sen Einkünften zu, wenn der Gesteller über keine 
Betriebsstätte in Österreich verfügt, weshalb dem 
ausländischen Gesteller mangels inländischer Be-

triebsstätte eine Entlastung von der Abzugsteuer zu 
gewähren ist.  

Andererseits dient die Abzugsteuer auf die Gestel-
lungsvergütung auch als Sicherstellung für die Be-
steuerung des in der Gestellungsvergütung enthal-
tenen Lohnanteils der überlassenen Arbeitskräfte, 
da dieser Lohn der gestellten Arbeitskräfte DBA-
rechtlich regelmäßig in Österreich besteuert werden 
darf. Eine Entlastung von der Abzugsteuer darf da-
her nur insoweit erfolgen, als die Besteuerung der 
Einkünfte der überlassenen Arbeitnehmer in Öster-
reich sichergestellt ist. 

Pauschale direkte Steuerentlastung an der Quel-
le 
Die neue Verordnung sieht nun eine pauschale 
direkte Steuerentlastung an der Quelle vor, wobei 
70% des Gestellungsentgelts mit der 20%-igen 
Abzugsteuer belastet und damit die Löhne der 
überlassenen Arbeitnehmer besteuert werden. Der 
restliche Teil des Gestellungsentgelts (30%) kann 
direkt vom Steuerabzug entlastet oder eine dafür 
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bereits abgeführte Abzugsteuer auf Antrag rücker-
stattet werden. 

Für eine solche pauschale Entlastung ist ein befris-
teter Befreiungsbescheid vorzulegen, der durch 
eine elektronische Vorausmeldung (inklusive An-
sässigkeitsbescheinigung des ausländischen Ge-
stellers) beim Finanzamt für Großbetriebe beantragt 
werden muss. 

Bei konzerninternen Personalüberlassungen von 
Angestellten reicht es aus, wenn durch den inländi-
schen Beschäftiger 70% der Abzugsteuer einbehal-
ten und abgeführt werden. Die Ausstellung eines 
Befreiungsbescheides ist in diesen Fällen nicht not-
wendig. 

Diese pauschale Direktentlastung an der Quelle ist 
für Einkünfte, die ab dem 1.1.2023 zufließen, an-
wendbar.  

Auf direkte Entlastung an der Quelle verzichten? 
Beträgt jedoch der Unternehmeranteil des Gestel-
lungsentgelts mehr als 30%, so kann es für den 
ausländischen Unternehmer günstiger sein, wenn er 

auf eine direkte Entlastung an der Quelle verzichtet 
und stattdessen die Löhne der Arbeitskräfte durch 
freiwilligen Lohnsteuerabzug in Österreich versteu-
ert sowie die Abzugsteuer auf das Gestellungsent-
gelt im Wege der Rückerstattung zurückholt.  

Bei kurzfristigen (bis zu 183 Tage im Kalender-
jahr), gewerblichen Arbeitskräftegestellungen 
aus Deutschland gilt wie bisher eine Sonderrege-
lung. In diesen Fällen entsteht in Österreich keine 
Steuerpflicht für die Löhne der überlassenen Ar-
beitskräfte, wenn das in Deutschland ansässige 
Unternehmen in Österreich keine Betriebsstätte hat, 
die die Löhne und Gehälter wirtschaftlich trägt. 

Es ist daher keine Sicherstellung einer Besteue-
rung der in der Gestellungsvergütung enthaltenen 
Lohnanteile erforderlich, weshalb weder für die Ent-
lastung an der Quelle noch für die Rückerstattung 
die Vornahme eines Lohnsteuerabzugs notwendig 
ist. 

Als Nachweis sind Ansässigkeitsbescheinigungen 
der deutschen Arbeitnehmer zu erbringen. 

 
 
 

Falscher Ausweis der Umsatzsteuer? 
 
Ein Unternehmer, der Leistungen ausschließlich 
an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Private 
erbringt, schuldet nicht den unrichtig ausgewie-
senen USt-Betrag. 
Weist ein Unternehmer in einer Rechnung einen zu 
hohen Umsatzsteuerbetrag aus, so schuldet er die-
sen kraft Rechnungslegung und muss ihn an das 
Finanzamt abführen. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat nun entschieden, dass dieser Grundsatz 
dann nicht zur Anwendung gelangt, wenn der Leis-
tungs- und Rechnungsempfänger eine Privatperson 
ist. 

Anlassfall des EuGH-Verfahrens war ein Betreiber 
eines Indoor-Spielplatzes, der seinen Kunden (aus-
schließlich private Endverbraucher und somit nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigte Nichtunternehmer) 
seine Dienstleistungen stets mit dem Normalsteuer-
satz von 20% verrechnete. Allerdings stellte der 
Unternehmer später fest, dass die Entgelte für den 
Eintritt in den Indoor-Spielplatz eigentlich dem er-
mäßigten Umsatzsteuer (USt)-Satz von 13% unter-
liegen, weshalb er die betreffende Umsatzsteuer-
erklärung berichtigte und das daraus entstandene 
USt-Guthaben beim Finanzamt zurückholen wollte. 

Eine Berichtigung der Kleinbetragsrechnungen 
war mangels Kenntnis der einzelnen Rech-
nungsempfänger (Kunden) unmöglich und wur-

de daher auch nicht durchgeführt. Das Finanzamt 
verweigerte jedoch sowohl die geänderte (vermin-
derte) USt-Veranlagung als auch die Rückzahlung 
eines allfälligen Guthabens, mit der Begründung, 
dass die Rechnungen an die Kunden nicht berichtigt 
wurden. 

EuGH widerspricht Finanzamt 
Der EuGH widersprach der Rechtsansicht des Fi-
nanzamts und führte aus, dass die unionsrechtliche 
Grundlage für eine USt-Schuld kraft Rechnungsle-
gung nur dann zur Anwendung kommt, wenn durch 
den unrichtigen USt-Ausweis eine Gefährdung des 
Steueraufkommens dadurch vorliege, dass eine 
überhöhte Vorsteuer abgezogen werden könnte. Da 
es sich im gegenständlichen Fall bei den Leistungs-
empfängern allerdings ausschließlich um Endver-
braucher ohne Recht zum Vorsteuerabzug handle, 
liege bezüglich des unrichtigen (zu hohen) USt-
Ausweises keine Gefährdung des Steueraufkom-
mens vor, weil eben gar kein Vorsteuerabzug gel-
tend gemacht werden könne. Die vom Unterneh-
mer zu Unrecht in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer werde aus diesem Grund auch nicht ge-
schuldet. 
Diese Aussagen gelten allerdings nur für unrich-
tige Rechnungen, die an Privatpersonen ergan-
gen sind, und nicht für Fälle eines unrichtigen 
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USt-Ausweises bei Leistungen, die an Unter-
nehmer erbracht wurden. Sofern der leistungs-
empfangende Unternehmer nämlich Vorsteuerab-
zugsrecht hat und diesen (unrichtigen) Vorsteuerab-
zug auch geltend machen kann, besteht laut EuGH 
eine Gefährdung des Steueraufkommens. 

Eine Umsatzsteuerschuld kraft Rechnungslegung 
hängt somit davon ab, ob der Leistungsempfänger 

Unternehmer oder Nichtunternehmer ist und ob ihm 
das Recht auf Vorsteuerabzug zusteht. Durch das 
Urteil wird die Ansicht der österreichischen Finanz-
verwaltung widerlegt, die dazu geführt hätte, dass 
eine faktisch unmögliche Rechnungsberichtigung 
gegenüber Privatpersonen hätte erfolgen müssen 
oder die unberechtigt ausgewiesene Steuer beim 
Staat verblieben wäre. 

 
 
 

Ausländische Vermieter: Übergang der Steuerschuld und 
Veranlagung 2022 

 
2022 wurde festgelegt, dass es bei der Vermie-
tung von Grundstücken durch Unternehmer, die 
im Inland weder ihr Unternehmen betreiben 
noch eine Betriebsstätte haben, an andere Un-
ternehmer ab 20.7.2022 nicht zum Übergang der 
Steuerschuld kommt. Nun informiert das Fi-
nanzministerium (BMF) über die notwendigen 
Übergangsbestimmungen. 
Der EuGH judizierte im Jahr 2021, dass bei der 
umsatzsteuerpflichtigen Vermietung einer in Öster-
reich gelegenen Geschäfts-Immobilie durch einen 
ausländischen Unternehmer das Reverse-Charge-
Verfahren anzuwenden ist, wenn die vermietete 
Immobilie mangels Personal keine umsatzsteuerli-
che Betriebsstätte darstellt. 

Entgegen diesem Erkenntnis wurde im Jahr 2022 
gesetzlich vorgesehen, dass es bei der Vermietung 
von Grundstücken durch einen Unternehmer, der 
sein Unternehmen nicht im Inland betreibt, doch 
nicht zum Übergang der Steuerschuld kommt, 
sondern die bisherige Regelung beibehalten 
werden soll. Somit kann der ausländische Unter-
nehmer die Umsatzsteuer und Vorsteuer weiterhin 
im Veranlagungsverfahren erklären und braucht die 
Vorsteuer nicht im Erstattungsverfahren beantragen. 

Laut BMF ergeben sich für das Jahr 2022 die 
nachstehenden rechtlichen Folgen: 

Vermietet ein Unternehmer mit Wohnsitz und ge-
wöhnlichem Aufenthalt in einem EU-Mitgliedstaat 
oder in einem Drittland ein im Inland gelegenes 
Geschäftslokal an einen anderen Unternehmer, so 
kommt es bis zum Abrechnungszeitraum Juni 
2022 zum Übergang der Steuerschuld. In diesem 
Zeitraum zu Unrecht in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer muss zusätzlich abgeführt werden. 

Durch die gesetzliche Neuerung 2022 schuldet ab 
dem Abrechnungszeitraum Juli 2022 wiederum der 
steuerpflichtig vermietende, ausländische Unter-
nehmer die österreichische Umsatzsteuer. Für das 
gesamte Jahr 2022 ist das Veranlagungsverfahren 
anzuwenden, der ausländische Unternehmer muss 
daher eine österreichische Umsatzsteuererklärung 
abgeben. 

Wurden vom vermietenden Unternehmer bis zum 
Abrechnungszeitraum Juni 2022 für mindestens drei 
Monate bereits Vorsteuern im Rahmen des Vor-
steuererstattungsverfahrens geltend gemacht, so 
sind diese bereits erstatteten Vorsteuerbeträge 
bei der Veranlagung der Umsatzsteuer 2022 
nicht zu berücksichtigen. Ist dies nicht der Fall, 
können sämtliche Vorsteuern im Veranlagungsver-
fahren geltend gemacht werden. 

 
 
 

Wichtiges zur Belegaufbewahrung 
 
Aufgrund der stark fortschreitenden Digitalisie-
rung stellt sich die Frage, unter welchen Vo-
raussetzungen eine digitale Archivierung von 
Belegen den gesetzlichen Aufbewahrungspflich-
ten entspricht. 
7 Jahre Aufbewahrungspflicht 

Die abgabenrechtliche Aufbewahrungspflicht gilt für 
alle Buchhaltungsunterlagen und Aufzeichnungen 
(Konten, Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der 
Einnahmen und Ausgaben etc.) und beträgt grund-
sätzlich sieben Jahre. Zweck der Aufbewahrung von 
Belegen ist es, die verlässliche Prüfung der Richtig-
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keit von Buchungen im Interesse der Abgabenerhe-
bung zu ermöglichen. 

Längere Aufbewahrungspflichten 
Die Unterlagen müssen länger als sieben Jahre 
aufbewahrt werden, wenn sie für ein anhängiges 
Verfahren bedeutend sind (Abgabenverfahren: Be-
schwerde, Betriebsprüfung oder gerichtli-
ches/behördliches Verfahren). Weiters beträgt die 
Aufbewahrungsfrist insbesondere für Unterlagen im 
Zusammenhang mit Grundstücken gem. Umsatz-
steuergesetz 22 Jahre oder für Unterlagen für CO-
VID-19-Unterstützungen (Investitionsprä-
mie/Kurzarbeit) 10 Jahre. 

Elektronische Aufbewahrung 
Die elektronische Aufbewahrung auf Datenträgern 
ist gestattet, wenn die vollständige, geordnete, in-
haltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis 
zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
jederzeit gewährleistet ist. 

Für eine revisionssichere Archivierung sind nur 

 einmalig beschreibbare Datenträger, 

 eine spezielle, festplattenbasierte Ar-
chivsoftware oder 

 eine revisionssichere Cloud-Archivierung 
geeignet. 

Hinweis: Das Einscannen und Abspeichern von 
Unterlagen auf einem USB-Stick, einer Festplatte 
bzw. am Server ist für die revisionssichere Archivie-
rung nicht ausreichend, da jedes einzelne Doku-
ment verändert, gelöscht oder deren Reihenfolge 
geändert werden kann. 

Sanktionen bei Nichtaufbewahrung der Unterla-
gen 
Sollten die Unterlagen vorsätzlich nicht aufbewahrt 
worden sein, so handelt es sich um eine Finanzord-
nungswidrigkeit, welche eine Geldstrafe von bis zu € 
5.000 nach sich ziehen kann. Sollten Sie eine digita-
le Belegaufbewahrung wünschen, ersuchen wir um 
Kontaktaufnahme. 

 
 
 

Details zum Investitionsfreibetrag 
 
Mit der Ökosozialen Steuerreform wurde als 
wirtschaftsfördernde Maßnahme der Investiti-
onsfreibetrag mit Wirksamkeit ab 1.1.2023 einge-
führt. Er stellt eine zusätzliche steuerliche Be-
triebsausgabe dar und mindert somit den zu 
versteuernden Gewinn. 
Der Investitionsfreibetrag (IFB) beträgt 10% bzw. 
15% (im Bereich Ökologisierung) der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten. Er kann insgesamt höchs-
tens von Anschaffungs- oder Herstellungskosten in 
Höhe von € 1.000.000 im Wirtschaftsjahr geltend 
gemacht werden. Umfasst das Wirtschaftsjahr nicht 
zwölf Monate, ist für jeden Monat ein Zwölftel des 
Höchstbetrages anzusetzen. Begünstigt sind Inves-
titionen in das abnutzbare Anlagevermögen.  

Begünstigte Anlagen müssen 

 ungebraucht sein, 

 eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
von zumindest 4 Jahren aufweisen und 

 inländischen Betrieben oder inländischen 
Betriebsstätten zuzurechnen sein. Wirt-
schaftsgüter, die aufgrund einer entgeltli-
chen Überlassung überwiegend außerhalb 
eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaats einge-
setzt werden, gelten als nicht einem inländi-

schen Betrieb oder einer inländischen Be-
triebsstätte zugerechnet. 

Von der Inanspruchnahme des IFB ausgenom-
men sind insbesondere 

 Wirtschaftsgüter, für die eine Sonderform 
der AfA vorgesehen ist. Dies gilt insbeson-
dere für Gebäude sowie PKW und Kombi-
nationskraftwagen, ausgenommen Kfz mit 
einem CO2-Emissionswert von 0 g/km 

 geringwertige Wirtschaftsgüter 

 unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht 
den Bereichen Digitalisierung, Ökologisie-
rung und Gesundheit/Life-Science zuzuord-
nen sind 

 gebrauchte Wirtschaftsgüter 

Der Investitionsfreibetrag kann von Einzelunter-
nehmern, Personengesellschaften und Körper-
schaften (etwa GmbHs) in Anspruch genommen 
werden, wenn betriebliche Einkünfte erzielt 
werden. Er setzt die Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich oder vollstän-
dige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung vo-
raus. Eine Gewinn-Pauschalierung schließt den 
Investitionsfreibetrag aus. 
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Ein Unternehmer kann den Investitionsfreibe-
trag und den (investitionsbedingten) Gewinn-
freibetrag kombinieren, sofern der Unternehmer 
zur Inanspruchnahme des Gewinnfreibetrags 
berechtigt ist. Zu beachten ist, dass der Investi-
tionsfreibetrag und der investitionsbedingte Ge-
winnfreibetrag nicht für ein und dieselbe be-

günstigte Investition in Anspruch genommen 
werden können. Die Vorteilhaftigkeit ist im Ein-
zelfall festzustellen. 

Wir unterstützen Sie hierbei gerne. 
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